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 Redaktionsmitteilung 
Mit ihrem Auftritt im Frankfurter Waldstadion im Juli 2018 hat die Schla-
gersängerin Helene Fischer nicht nur ihre 40.000 Zuschauer*innen 
begeistert. Auch Polizeikräfte wollten mehr über die Frau wissen und 
fragten deshalb an diesem Abend ganze 83 Mal ihre Daten im POLAS, 
dem Informationssystem der hessischen Polizei, ab. 2018 gab es in 
Hessen 180 Verdachtsfälle zu missbräuchlichen Suchläufen. Deren 
Zahl stieg nach der Einführung von Stichprobenkontrollen im Februar 
2019 offenbar rapide an. Dabei ging es nicht nur um Voyeurismus wie 
am Beispiel von Frau Fischer, sondern in einigen Fällen auch um 
rechtsradikale Ausspähungsversuche. 
Der Missbrauch verweist aber wie immer auf den normalen Ge-

brauch: Das hessische POLAS wird täglich über 40.000 Mal konsultiert, 
das Schengener Informationssystem verzeichnet sogar 220 Abfragen 
pro Sekunde. Der Zugang zur Informationstechnik ist längst nicht mehr 
nur für Spezialist*innen reserviert, wie das in den Anfängen der Polizei-
lichen EDV der Fall war. Jeder Arbeitsplatz der Polizei ist heute auch 
ein Computer-Arbeitsplatz. Die großen Fahndungsdatenbanken kön-
nen heute von jeder Straßenecke auch von mobilen Systemen abge-
fragt werden. Der Abgleich von Fingerabdrücken, der früher Stunden in 
Anspruch nahm, verläuft heute automatisch. Die Videoüberwachung 
eines Straßenzuges in Heidelberg samt Übertragung der Bilder zur 
Polizei, die sich Anfang der 80er Jahre als skandalöser technischer 
Großaufwand darstellte, erscheint heute im Zeitalter der automatischen 
Gesichtserkennung als banal. Was also ist der Stand der polizeilichen 
Datenkultur? Einige Antworten dazu gibt es in diesem Heft. 

*** 

Die Leser*innen, die uns im Netz folgen (https://twitter.com/cilip_de), 
werden unser Corona-Tagebuch der Inneren Sicherheit entdeckt ha-
ben. Die nächste Ausgabe von Bürgerrechte & Polizei/CILIP wird dazu 
Gedrucktes nachlegen. 
(Heiner Busch) 
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Der Blick nach vorn im Daten-Dschungel 
 
Datafizierung und Prävention 
 
von Benjamin Derin, Christian Meyer und Friederike Wegner 
 
Staatliches Interesse an Daten ist keineswegs neu. Mit der fort-
schreitenden Digitalisierung gewinnt das Nutzungspotenzial von 
Informationen – und damit auch das polizeiliche Streben danach – 
jedoch eine neue Qualität. Der behördliche Datenhunger trifft zu-
dem auf eine unter dem Primat der Prävention stehende Gesell-
schaft, die ihr Verständnis von Sicherheit und Risiko neu definiert.  
 
Registrierungs- und Identifizierungstechniken haben eine lange histori-
sche Tradition. Das Interesse am (heimlichen) Beobachten anderer lässt 
sich bis in die Antike zurückverfolgen. In der Renaissance entwickelten 
sich kulturell geprägte Praktiken und Techniken (wie Geheimschriften, 
Kryptographie, verborgene Tunnel und Türen), die alsbald auch (sicher-
heits-)politisch genutzt wurden.  
Selbst die scheinbar harmlose Einführung von Hausnummern diente 

nicht (nur) dazu, die Orientierung der Bevölkerung zu erleichtern. Haus-
nummern gibt es seit dem 18. Jahrhundert, dem Zeitalter von Rationali-
sierung und sich verdichtender Bürokratisierung; und sie waren stets 
eine von der Obrigkeit verordnete Maßnahme, die die staatliche Kontrol-
le in den Bereich der häuslichen Privatsphäre ausweitete. In Wien ver-
suchte man 1753 im Zuge einer Polizeireform und unter dem Stichwort 
der Verbrechensbekämpfung eine Hausnummerierung einzuführen. Nut-
zen und Gebrauch der individuellen Häuserkennzeichnung wuchsen 
schnell über den ursprünglich angegeben Zweck hinaus. Die Nummerie-
rung erleichterte die militärische Rekrutierung, die Bekämpfung von 
Bettelei, aber auch Steuer- und Versicherungsangelegenheiten. 
Die Erhebung und statistische Auswertung von Daten und Informa-

tionen nahm Ende des 19. Jahrhunderts stark zu. Der Kriminalist Al-
phonse Bertillon entwickelte ein frühes biometrisches Verfahren zur 
Personenidentifikation, um Wiederholungtäter*innen zu erkennen. Ei-
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nige Jahre später legte Francis Galton den Grundstein für die Daktylo-
skopie, die Nutzung des Fingerabdrucks. Heute begegnet uns die Bio-
metrie in automatisierter Form als Fingerabdruck-Identifizierungssys-
tem oder als „intelligente“ Videoüberwachung mit Gesichtserkennung.1 
Ende der 1960er Jahre hatte die Polizei in Deutschland mit der EDV-

Nutzung begonnen. 1972 gingen die ersten Komponenten des INPOL-
Systems ans Netz. „Kommissar Computer“ trat auf den Plan, und sein 
Auftritt war verbunden mit neuen präventiven Konzepten, deren bedeu-
tendster Vertreter Horst Herold wurde, der von 1971 bis 1981 Präsident 
des Bundeskriminalamts (BKA) war.2  
Das technische Niveau der 1970er und frühen 1980er Jahre war zwar 

– von heute aus betrachtet – sehr niedrig. Dennoch zeigt sich bereits in 
diesen Jahren die Verschiebung des polizeilichen Selbstverständnisses 
von der Aufklärung und Verfolgung hin zur „vorbeugenden Bekämp-
fung“ von Straftaten. Die Polizei solle nicht nur reagieren, sondern früh-
zeitig agieren, „vor die Lage kommen“ … Derartige Parolen, mit denen 
heute das Predictive Policing beworben wird, fanden sich bereits in die-
ser frühen Phase der Computerisierung der Polizeiarbeit. 
Als zusätzlicher Treibriemen für die Einführung neuer Techniken 

und für die Ausweitung darauf gestützter polizeilicher und geheim-
dienstlicher Befugnisse wirkte bereits in den 1970er Jahren die Terro-
rismusbekämpfung. Unter Herolds Präsidentschaft praktizierte das BKA 
Ende der 1970er Jahre die ersten Rasterfahndungen und bediente sich 
bei diesen „negativen Datenabgleichen“ unter anderem an den Datenbe-
ständen anderer Behörden oder öffentlicher und privater Unternehmen.  
Zwar stand die technische und rechtliche Entwicklung auch in den 

1990er Jahren nicht still. Ideologisch getrieben wurde sie unter anderem 
durch die Debatte um „Organisierte Kriminalität“. Mit den Anschlägen 
des 11. September 2001 wurde die Terrorismusbekämpfung jedoch er-
neut zur zentralen Legitimationsfigur für den Ausbau von Überwa-
chungsmöglichkeiten. Auf europäischer Ebene erfolgte ein enormer 
Ausbau großer Datenbanken, der mit dem Aufstieg der Biometrie als 
neuer Technik einherging. 2005 beschloss die Europäische Union (EU) 

                                                                 
1 s. den Artikel von Roland Meyer in dieser Ausgabe 
2 Ein ausführliches und noch heute lesenswertes Interview mit Herold Herold erschien in 
Bürgerrechte & Polizei/CILIP Nr. 16 (3/1983) und 18 (2/1984). Auf cilip.de ist es frei 
verfügbar. 






























































































































































































































